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Das einzige gegebene Abhülfemittel, die thumlichfte Sicherung der Fluß- 
gebiete Durch Stromkorreftionen und vervollfommmete Deichanlagen, trägt bei 
diejer Sachlage auch den Niückfichten einer weifen Finanzverwaltung am beften 
Rechnung. 

IX. Bekämpfung der vom Strome drohenden 

Seuchengefahr. \ 

Die Provinz Weftpreußen gehört zu den beim Ausbruch einer Cholera- 

Epidenie vorzugsweife gefährdeten Gebietstheilen Preußens und Deutfchlands. 
Angrenzend an das Nufliiche Kaiferreich, dejjen janitäre Kontrolle Feine voll- 

fommene tft, fteht die Provinz mit Außland und Galizien durch den Flößerei- 
verkehr auf der Weichjel gerade während der Sommermonate in ununterbrochener 

Verbindung. Faft das gefanmte auf dem Strome importirte Hol; ift ruffiichen 
und galizifchen Urjprungs. Bon den etwa 18000 Flößern gehört mr ein ge- 

vinger Bruchtheil — kaum 1000 — der deutjchen Nationalität an; die übrigen 

find Nuffen oder Defterreicher. Fahrzeuge und Flöße, die ausländischen Flößer 

und ihre Habe kommen vielfach unmittelbar aus Choleradiftriften des Auslandes. 
Der Strom jelbjt und feine Nebenflüffe nehmen die Anftecfungsftoffe aus 

dem weiten vuffischen und öfterreichifchen Stromgebiete auf und überführen fie 
in das Ynland. 

Eine Grenziperre ift im Handelsintereffe nicht durchführbar, es bleibt daher 
in Beiten der Seutchengefahr nur eine ftarfe Ueberwachung des gefanmten Schiffs- 
und Floßverfehrs übrig. 

Wenn die hierauf bezüglichen Maßnahmen auch zeitlich befchränft waren, 

jo erjcheint doch eine Wiederfehr der Seuchengefahr niemals ausgejchloffen und 
e3 dürfte daher eine furze Darjtellung des von der Staatsregierung eingejchla- 
genen Heberwachungsverfahrens hier am Plabe jein. 

Die Weichjel und ihre jehiffbaren Ntebenflüffe innerhalb des Bezirfs der 
Weichjelftrombauverwaltung waren in eine Anzahl von Ueberwachungsbezirken 

mit je einer Kontrollitation eingetheilt. Jeder Kontrollftation waren zwei Aerzte 
und ein Dampfer mit dem erforderlichen Berfonal von Erefutivbeamten, Schiffs- 

mannfchaften und Kranfenträgern zugemwiefen. Syn unmittelbarer Nähe der Sta- 

tion befanden fich Einrichtungen für die Behandlung Cholevafranfer, die Beob- 
achtung Choleraverdächtiger umd die Lagerung der Quarantäne unterliegender 

Fahrzeuge und Mannschaften. Lazavethe, Baracken und Schiffe wurden mit der 
erforderlichen Arznei und Desinfektionsmitteln, fowie mit einem Vorrath ge- 

funden Trinfwafjers ausgejtattet. 
Sedes Fahrzeug und Floß auf dem Strome wurde täglich einmal unter- 

fucht und mußte fich über die ftattgehabte Unterfuchung bei den Stationen aus- 
weijen, die e3 im Weiterfahren paflirte. 

Wurden Cholerafvante oder Verdächtige vorgefunden, jo wurden diejelben 
in die hieyzu bejtimmten Näumlichfeiten gebracht, Fahrzeuge und Flöße, jowie die 
nicht al3 frank befundenen Mannfchaften desinfizirt und in Quarantäne gelegt. 
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Zur Dedung der hierdurch erwachjenden Koften wurde vom 10. Juni 
1894 ab von allen die preußifche Grenze auf der Weichjel bei Schilno ftromab 
paffirenden Fahrzeugen eine Gebühr erhoben. 

Den auf Traften an der wuffifchen Grenze die Weichjel hinabfahrenden 
Flößern, welche nicht Angehörige des deutfchen Neiches waren, war das Ber- 
lafjen der Traften und das Betreten der Ufer und Uferortfchaften verboten und 
für ihren Unterhalt durch Einrichtung von Lebensmittelverabfolgeitellen in einer 
Keihe am Ufer belegener Orte geforgt, in welchen fie Lebensmittel und gutes 

) Bergl. dieferhalb die von dem DOberpräfidenten der Brov. Weitpreußen in feiner 

Gigenfchaft al8 Staatstommiljar für das Weichjelgebiet erlafjenen Anmweifung vom 

10. Mat 1894. (AUmtsbl. d. Neg. zu Marienwerder, Ertrabeilage hinter ©. 189.) Die 
Belanntmachung desjelben Staatsfommifjard vom 7. Juni 1894 (Amtsbl. d. Neg. zu 
Mavienwerder hinter ©. 214) und die PVolizei-Berordnung des Oberpräfidenten der Pro- 

vinz Wejtpreußen vom 5. Juni 1894. - (Amt3bl. d. Reg. zu Marienwerder ©. 207.) 
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